
St. Sebastianus - 
Schützenbruderschaft
von 1706 Grefrath e. V.

Beitragsordnung der

St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1706 Grefrath e.V.

Mitglied in der Bruderschaft kann, gemäß § 5 Absatz 1 der Satzung, jede 
unbescholtene Person sein, die sich auf die Satzung der Bruderschaft verpflichtet.

Es gibt sowohl aktive wie auch passiv Mitglieder, siehe § 5 Absatz 2 und 3 der 
Satzung.

Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft.

Der Beitrag beträgt für 

aktive Mitglieder EUR 50,00

passiv Mitglieder 
Mindestbeitrag EUR 35,00

Vom Beitrag befreit sind alle Schützen die

1. das 18 Lebensjahr noch nicht vollendet haben
2. das 18 Lebensjahr vollendet haben und noch eine normale weiterbildende Schule 

(z.B. Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder Gesamtschule) besuchen
3. Grundwehrdienst leisten
4. Zivildienst leisten.

Der Beitragszeitraum beträgt immer ein Kalenderjahr.

Der Mitgliedsbeitrag ist bis spätestens zum Ausgabetermin der Mitgliedskarten zu
entrichten. (In der Regel der Freitag vor dem 30.04.)

Bis zu diesem Termin sind auch alle Mitgliedsmeldungen einzureichen.

Die Beitragsordnung ist gültig ab dem Jahre 2010.
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